
D as Gericht verurteilte aus den dargelegten Gründen 
den A ngeklagten F. H. zu zwei Jah ren  Zuchthaus und 
die A ngeklagte A. H. wegen N ichtanzeige von unbe
fug tem  W affenbesitz zu drei M onaten G efängnis.............
gez. W ohlgethan gez. M alcherczyk gez. Otto
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§§2, 5 Waffen-VO.

1. Wer nach Inbesitznahme einer Waffe der gesetz
lichen Ablieferungspflicht schuldhaft nicht unverzüglich 
nachkommt, begründet eigenen Gewahrsam an der 
Waffe und ist strafrechtlich für die gesamte Dauer 
dieses Gewahrsams verantwortlich.
2. Die Aufforderung an den Täter, die Waffe, die er 
unbefugt besitzt, unverzüglich abzuliefern, ist der Er
stattung einer Anzeige bei den Staatsorganen nicht 
gleichzusetzen, weil damit die Sicherstellung der Waffe 
durch die staatlichen Organe nicht gewährleistet wird.

E tw a M itte M ärz 1957 fand die A ngeklagte B. beim 
A ufräum en ihres Hausbodens in der dunklen Ecke einer 
Dielennische eine W alther-P istole 6,35 mm m it sechs 
Schuß dazugehöriger Munition. Die W affe steckte in 
einer ledernen Umhüllung, die m it altem , bereits ver
m odertem  Zeitungspapier eingewickelt w ar. Als die 
A ngeklagte den Papierm oder abrieb und die Pistole 
aus der Ledertasche zog, kam en gerade die Schwieger
tochter, die Zeugin Br., und der M itangeklagte U. hin
zu. Die A ngeklagte zeigte beiden die W affe und die 
Munition. D anach begab sie sich m it U. und der 
Schw iegertochter in die W ohnung zurück. B ereits auf 
dem Dachboden und spä ter in der W ohnstube erk lärte  
der A ngeklagte U. den beiden F rauen, daß illegaler 
W affenbesitz m it Zuchthaus b es tra ft w ürde und sie die 
W affe unverzüglich aus dem  H aus und zum  B ürger
m eister schaffen sollten. N ach diesen Hinweisen fuhr 
der A ngeklagte U. in seinen H eim atort zurück. Aus 
dem  V erhalten der A ngeklagten B. und der Zeugin Br. 
schloß der M itangeklagte U., daß entsprechend seinen 
eindeutigen Hinweisen m it der Pistole rich tig  verfahren 
werden würde. E r kam  deshalb bei seinen späteren  Be
suchen nicht m ehr auf die W affe zu sprechen. Auch die 
A ngeklagte B. und die Zeugin Br. erw ähnten hierbei 
die W affe nicht mehr.
Tatsächlich w urde die Waffe aber von der A ngeklagten 
B. n icht abgeliefert...............
A uf Grund dieses Sachverhalts h a t das B ezirksgericht 
die A ngeklagte B. wegen unbefugten W affenbesitzes 
gern. §§ 1 und 2 Abs. 1 und 2 Waffen-VO zu fünf 
M onaten Gefängnis veru rteilt und den A ngeklagten U. 
von der A nklage einer unterlassenen Anzeige gern. § 5 
Waffen-VO freigesprochen..............
D er gegen das U rteil eingelegte P ro test h a tte  Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Das B ezirksgericht ha t zw ar das Ergebnis der Beweis
aufnahm e insoweit zutreffend beurteilt, als es zu der 
Feststellung  gelangt ist, daß  die A ngeklagte B. eine 
Feuerw affe im Sinne des § 1 Waffen-VO unbefugt in 
ihrem  G ew ahrsam  gehabt h a t und deshalb gern. § 2 
Waffen-VO zu bestrafen  ist. E s h a t jedoch das Vor
liegen eines N orm alfalls m it der unrichtigen B egrün
dung abgelehnt, bei der D auer des illegalen W affen
besitzes und dem sich daraus ergebenden Grad der 
gesellschaftlichen G efährlichkeit der T a t m üsse zugun

sten  der A ngeklagten berücksichtigt werden, daß sie 
n icht —  wie im Eröffnungsbeschluß angenommen — 
die Pistole über ein halbes Ja h r unbefugt besessen, son
dern sich das W affendelikt nur über wenige Tage e r
streck t habe. Dieser A uffassung des Bezirksgerichts 
über die D auer des illegalen W affenbesitzes der Ange
k lag ten  und den Grad der G esellschaftsgefährlichkeit 
ih rer T at steh t das objektive Tatgeschehen, wie es sich 
aus den U rteilsgründen ergibt, entgegen. D anach h a t 
die A ngeklagte die gebrauchsfähige Pistole einschließ
lich der sechs Schuß M unition von etw a M itte M ärz 
1957 bis zum Tage der H ausdurchsuchung am  13. No
vem ber 1957 unbefugt in ihrem  H aus gehabt. Dem Be
zirksgericht kann nicht darin  zugestim m t werden, daß 
der A ngeklagten keine Schuld fü r die gesam te D auer 
des unbefugten Vorhandenseins der W affe in ihrem  
H aus beigemessen werden könne. Die A ngeklagte h a t 
die Waffe nach dem Auffinden an sich genommen und 
in einem Schrank verw ahrt, obwohl ihr bekannt war, 
daß der ungenehm igte Besitz von W affen verboten ist, 
und sie außerdem  von dem M itangeklagten U. aus
drücklich auf die Pflicht zur A blieferung der Waffe 
hingewiesen worden w ar. Ih r  w ar auch die G efähr
lichkeit des Besitzes einer Pistole m it der dazuge
hörigen M unition bewußt, denn sie h a t es fü r erforder
lich gehalten, die Waffe vor den Kindern, die in ihrem  
H aus wohnen, zu sichern. Gleichwohl h a t sie es un te r
lassen, die Waffe beim B ürgerm eister abzuliefern. M it 
dieser vorsätzlichen U nterlassung  h a t sie schuldhaft 
die U rsache fü r  das Fortbestehen des unbefugten 
W affenbesitzes in ihrem  H aus auch fü r  die Zeit ge
setzt, in der sie sich des Besitzes n icht m ehr bew ußt 
w ar. Die vom Bezirksgericht festgestellte V ergeßlich
keit der A ngeklagten ist deshalb nicht geeignet, die 
rechtliche B eurteilung des B ezirksgerichts zu begrün
den. W er nach Inbesitznahm e einer Waffe der gesetz
lichen A blieferungspflicht schuldhaft n icht unverzüg
lich nachkom m t, begründet G ew ahrsam  an  der Waffe und 
is t strafrech tlich  fü r die gesam te D auer seines Ge
w ahrsam s an der Waffe verantw ortlich. Bei der E in
schätzung der G esellschaftsgefährlichkeit des illegalen 
W affenbesitzes der A ngeklagten is t folglich von dem 
gesam ten Zeitraum  auszugehen, in dem sich die Waffe 
im  H aus der A ngeklagten befunden hat.
In  A nbetracht der sich aus der A rt und D auer des 
unbefugten W affenbesitzes der A ngeklagten ergebenden 
erheblichen G efährdung der S icherheit unseres S taa 
tes und seiner B ürger kann  die S tra fta t der A ngeklag
ten  nicht anders als ein N orm alfall im Sinne des § 2 
Abs. 1 Waffen-VO beurte ilt werden. Um stände, die 
einen m inderschw eren F all begründen könnten, liegen 
nicht vor, so daß die vom B ezirksgericht zugunsten 
der A ngeklagten herangezogenen U m stände nu r bei 
der S trafzum essung zu berücksichtigen sind.
Die A uffassung des Bezirksgerichts, daß der Ange
k lag te  U. der ihm  m it A nklage und Eröffnungs
beschluß zur L ast gelegten s tra fbaren  H andlung 
nicht schuldig sei, geht gleichfalls fehl. Gern. 
§ 5 Waffen-VO m acht sich derjenige stra fbar, der 
K enntnis von dem unbefugten W affenbesitz eines 
anderen erhä lt und den S taatsorganen  keine Anzeige 
ersta tte te . D er A ngeklagte U. h a t Kenntnis von dem 
unbefugten W affenbesitz der A ngeklagten B. erhalten 
und den S taatsorganen  darüber keine Anzeige ersta tte t, 
obwohl ihm  bekannt w ar, daß unbefugter W affenbesitz 
verboten ist. Die an  die A ngeklagte B. gerichtete A uf
forderung, die Waffe sofort wegzubringen, ist der E r
s ta ttu n g  einer Anzeige bei den S taatsorganen  nicht 
gleichzusetzen, weil dam it die S icherstellung der Waffe 
durch die staatlichen O rgane —  wie es im Interesse 
des Schutzes unseres S taa tes und der B ürger erforder
lich is t —  nicht gew ährleistet w ird. D as diesbezügliche 
V erhalten des A ngeklagten verm ag ihn deshalb von 
einer Schuld n icht zu befreien. E s w ird lediglich fü r  die

136


